
(II. Vertretung der Länder)

(Artikel 71 
Zur Vertretung der deutschen Länder 
wird eine Länderkammer gebildet. In der 
Länderkammer hat jedes Land für je 
500 000 Einwohner einen Abgeordneten. 
Jedes Land hat mindestens einen Abge
ordneten.

Artikel 72
Die Abgeordneten der Länderkammer 
werden von den Landtagen im Verhält
nis der Stärke der Fraktionen auf die 
Dauer der Wahlperiode des Landtages 
gewählt. Die Abgeordneten der Länder
kammer sollen in der Regel Mitglieder 
des Landtages sein.
Die Landtage stellen den Willen des Lan
des zu den in der Länderkammer zu er
örternden Angelegenheiten fest. Die Be
stimmungen der Länderverfassungen 
über die Gewissensfreiheit der Abgeord
neten bleiben hierdurch unberührt.

Artikel 73
Die Länderkammer wählt ihr Präsidium 
und gibt sich eine Geschäftsordnung. Das 
Präsidium besteht aus dem Präsidenten, 
seinen Stellvertretern und den Beisitzern.

Artikel 74
Die Länderkammer wird von dem Prä
sidenten einberufen, sobald dies zur Erle
digung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
Die Länderkammer wird fernerhin einbe
rufen, wenn ein Fünftel ihrer Mitglieder 
es verlangt.

Artikel 75
Die Sitzungen der Länderkammer sind 
öffentlich. Nach Maßgabe der Geschäfts
ordnung kann die Öffentlichkeit für ein
zelne В eratungs ge genstände ausgeschlos
sen werden.

Artikel 76
Bei der Abstimmung in der Länderkam
mer entscheidet die einfache Stimmen
mehrheit, soweit nicht diese Verfassung 
andere Bestimmungen enthält.

Artikel 77
Die Länderkammer kann die erforder
lichen Ausschüsse nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung bilden.

Artikel 78
Die Länderkammer hat das Recht, Geset
zesvorlagen bei der Volkskammer einzu
bringen. Sie hat ein Einspruchsrecht bei 
der Gesetzgebung nach Maßgabe des Ar
tikels 84 der Verfassung.

Artikel 7g
Die Mitglieder der Regierung der Repu
blik und der Landesregierungen haben 
das Recht und auf Verlangen der Länder
kammer die Pflicht, an den Verhand
lungen der Länderkammer und ihrer Aus
schüsse teilzunehmen. Sie müssen auf 
ihr Verlangen zu dem zur Verhandlung 
stehenden Gegenstand jederzeit gehört 
werden.
Die Volkskammer kann bei besonderem 
Anlaß Abgeordnete aus ihrer Mitte be
auftragen, die Meinung der Volkskam
mer in der Länderkammer darzulegen; 
das gleiche Recht steht der Länderkam
mer zur Darlegung ihrer Meinung in der 
Volkskammer zu. Die Länderkammer 
kann gegebenenfalls Mitglieder der Lan
desregierungen beauftragen, den Stand
punkt ihrer Regierung in der Volkskam
mer darzulegen.

Artikel 80
Die Artikel 67 ff. dieser Verfassung über 
die Rechte der Abgeordneten der Volks
kammer gelten entsprechend für die Ab
geordneten der Länderkammer.)

III. Gesetzgebung
Artikel 81 Artikel 82

Die Gesetze werden von der Volkskam- Die Gesetzesvorlagen werden von der
mer oder unmittelbar vom Volke durch Regierung oder aus der Mitte der Volks-
Volksentscheid beschlossen. kammer eingebracht. Über die Gesetz-
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